
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/10/10 90/03/0183
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1990

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §101 Abs1 lita;

KFG 1967 §103 Abs1 Z1;

KFG 1967 §134 Abs1;

VStG §9 Abs1;

Rechtssatz

Die Überschreitung eines gemeinsamen Gesamtgewichtes von zu einem Kraftwagenzug verbundenen Kraftwagen und

Anhänger ist nicht pönalisiert (Hinweis E 9.5.1990, 89/02/0160).
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